
 
 
Musikschule Spreitenbach Anmeldeformular Original 
    

Anmeldung für:   
Bitte das gewünschte Angebot ankreuzen: 

Instrument:  Unt.-Orte  Einzelunterricht:   

    25 Min  35 Min 50 Min   

Klavier  Gl, Bd, Kw  o  o o  Anmeldetermine: 

Keyboard  Gl, Bd  o  o o  20. Mai  für das 1. Semester 

E-Orgel  Gl  o  o o  15. Dez. für das 2. Semester 

Klassische Gitarre  Gl, Bd, Kw  o  o o   

E-Gitarre  Gl, Bd, Kw  o  o o  Unterrichtsorte: 

E-Bass  Gl, Bd, Kw  o  o o  Gl = Schulhaus Glattler, Spreitenbach 

Schlagzeug  BoT  o  o o  Kw = Schulhaus Killwangen 

Akkordeon  Gl, Bd  o  o o  Bd = Schulhaus Bergdietikon 

Schwyzerörgeli  Gl, Bd  o  o o  BoT = Boostock-Turnhalle, Spreitenbach 

Rock-Pop-Gesang  Gl, Bd  o  o o   

Blockflöte  Gl, Bd, Kw  o  o o   

Querflöte  Gl, Bd, Kw  o  o o  Der Lektionstermin wird individuell 

Klarinette  Gl  o  o o  mit der Lehrperson vereinbart. 

Saxophon  Gl, Bd  o  o o   

Oboe  Gl  o  o o   

Fagott  Gl  o  o o   

Trompete  Gl, Bd, Kw  o  o o   

Posaune  Gl, Bd, Kw  o  o o   

Euphonium  Gl, Bd, Kw  o  o o   

Waldhorn  Gl  o  o o   

Geige  Gl, Bd  o  o o   

Cello  Gl  o  o o   

Kontrabass  Gl  o  o o   

 
Bitte in Blockschrift ausfüllen: 

Name:  Schulhaus:  

Vorname:  Klasse:  

Geb. Datum:  Klassenlehrerperson:  

Strasse:    

PLZ Ort:  
Name, Vorname Eltern/ 
Erziehungsberechtigte:  

Telefon privat:  Ort, Datum:  

Telefon mobil:  
Unterschrift Eltern/ 
Erziehungsberechtigte:  

E-Mail-Adresse:    

 
Die Schulordnung der Musikschule Spreitenbach bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Anmeldung.  
Mit der Unterschrift verpflichten sich die Erziehungsberechtigten, die Schulordnung (siehe Rückseite) einzuhalten.  
SchülerInnen, für die keine Abmeldung vorliegt, gelten für das nächste Semester als angemeldet.  
 
Bitte Original abtrennen und bis zum Anmeldetermin mailen oder senden an: 
Musikschule Spreitenbach, Haufländlistrasse 12, 8957 Spreitenbach.  
E-Mail: musikschule@spreitenbach.ch, www.musikschule-spreitenbach.ch 



Musikschule Spreitenbach  
Schulordnung 2023 
 
 
Vom 3. Juli 2023 gestützt auf Paragraph 4 und 10 des Musikschulreglements der Gemeinde Spreitenbach 
 
1. Schuljahr  
Das Schuljahr umfasst 2 Semester. 
Das 1. Semester beginnt in der 2. Woche nach den Sommerferien; das 2. Semester nach den Sportferien.  

2. Anmeldung  
Anmeldetermin ist der 20. Mai für das 1. Semester und der 15. Dezember für das 2. Semester. Der Eintritt ist in der 
Regel nur auf Beginn des Schulsemesters möglich. 

3. Abmeldung  
Der späteste Abmeldetermin ist der 20. Mai für das 1. Semester und der 15. Dezember für das 2. Semester. Die 
Abmeldung ist nur auf Ende des Semesters möglich und hat schriftlich an das Musikschulsekretariat zu erfolgen. 
Massgeblich ist das Datum des Eintreffens der An-/Abmeldung.  
SchülerInnen, für die keine Abmeldung vorliegt, gelten für das nächste Semester als angemeldet. Die Zahlungspflicht 
verlängert sich dabei um ein Semester. SchülerInnen, die die Volksschule abschliessen, gelten automatisch bei der 
Musikschule als abgemeldet.  

4. Zuteilung  
Die Zuteilung der angemeldeten SchülerInnen zu den einzelnen Lehrpersonen erfolgt durch die Musikschulleitung. 
Zuteilungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.  

5. Lektionstermin  
Die Lehrperson vereinbart mit den SchülerInnen/ Erziehungsberechtigten den wöchentlichen Lektionstermin.  

6. Absenz der Lehrperson  
Fallen Lektionen durch Verhinderung der Lehrperson aus, werden die betroffenen SchülerInnen benachrichtigt. Diese 
ausfallenden Lektionen werden nach Möglichkeit vor- oder nachgeholt oder aber mit der Schulgeldrechnung 
anteilsmässig zurückerstattet.  

7. SchülerInnenabsenzen  
Absenzen müssen der Lehrperson frühzeitig gemeldet werden. Ein Anspruch auf Vor-/Nachholen oder auf 
Schulgeldrückerstattung besteht nicht.  

8. Instrumente, Noten  
Anschaffung, Miete oder Kauf von Instrumenten und Musikalien gehen zu Lasten der 
SchülerInnen/Erziehungsberechtigten. Der Unterrichtsstoff wird von der Lehrperson bestimmt. Notenhefte müssen von 
den Erziehungsberechtigten bezahlt werden.  

9. Wegzug 
Bei Wegzug während des Schuljahres ist das Schulgeld des laufenden Semesters geschuldet.  

10. Tarifstruktur 
Die Tarifstruktur für Schülerinnen und Schüler wird vom Gemeinderat der jeweiligen Wohngemeinde in einer 
separaten Tarifordnung festgelegt.  

11. Rechnungsstellung 
Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Wohngemeinde. Das Schulgeld wird Mitte des laufenden Semesters in 
Rechnung gestellt. 

12. Rückerstattung  
Bei Krankheit und Unfall mit Arztzeugnis kann das Schulgeld ab der zweiten Lektion erstattet werden. 
Allfällige Rückerstattungen werden mit der Rechnung im Folgesemester verrechnet.  

13. Ausschluss  
Bei wiederholten unentschuldigten Absenzen der SchülerInnen, nicht bezahltem Schulgeld oder bei groben 
Verstössen gegen die Schul- oder Hausordnung kann ein/e SchülerIn durch die Musikschulleitung vom 
Musikunterricht ausgeschlossen werden.  
 


